
Hausregeln für das Bootshaus des Eschweiler Kanu Club e.V. Stand: Juli 2025

Hildegard Schog (Buchung)
+49 (0) 1601581526
hildegard.schog@ekc-home.de

Ansprechpersonen
Petra Rosenbaum (Hausmeisterteam)
‭+49 (0) 173 4555193
petra.rosenbaum@ekc-home.de‬

Chris Schog (Haustechnik)
+49 (0) 171 3766824
chris.schog@ekc-home.de

Warmwasser: ca. 2-3 Minuten laufen lassen
Ultraschall-Nage�er-Abwehr: Stecker im hinteren Flurbereich, kann bei Geräuschbeläs�gung rausgezogen werden
Einkaufen: Rewe Supermarkt in 952372 Kreuzau, Maubacher Str. 9 (4 km en�ernt)

• es gibt 4-5 Parkmöglichkeiten am Bootshaus, Eingänge und Zufahrten bi�e nicht blockieren
• öffentliche Parkmöglichkeiten gibt es jenseits der Staumauer
• es ist nicht gesta�et, die Parkplätze der Gaststä�e „Strepp am See“ zu benutzen
• Die Wiese darf außerhalb des befes�gten Wegs nicht befahren werden. Bei Nichtbeachtung werden 100,- € von 

der Kau�on abgezogen.
• 

Bezahlung für Zusatzleistungen: über PayPal an hildegard.schog@ekc-home.de
Parken:

Am Abreisetag
Müll: Der Abfall muss mit nach Hause genommen werden! Das Hausmeisterteam stellt große Mülltüten bereit.
Putzen und Aufräumen:

• Toile�en und Waschbecken nass putzen
• alle Räume staubsaugerrein und aufgeräumt verlassen
• Grill und Feuerschale nach Benutzung reinigen
• Küchenschränke entsprechend der Inventarliste einräumen
• keine angebrochenen Lebensmi�elpackungen in der Küche lassen

Während des Aufenthalts
Matratzen, Decken und Kop�issen müssen vor der Benutzung bezogen werden. Schlafsäcke nur in Kombina�on mit 
Be�laken gesta�et.
Folgendes kann vor Ort ausgeliehen bzw. gekau� werden (Ausgabe macht das Hausmeisterteam):

• Be�wäsche mit Spannbe�laken pro Garnitur: 20,- €
• Spannbe�laken: 5,- €
• Geschirrtuch: -,50 €

• Bier�schgarnitur: 10,- €
• Feuerholz pro Schubkarre: 15,- €

• Bootshaus und Außengelände sind beim Verlassen immer ordnungsgemäß abzuschließen.
• Lagerfeuer ist nur in der Feuerschale gesta�et. Feuerwerk ist verboten.
• Die Lautstärke muss so weit reduziert werden, dass sich unsere Nachbarn nicht gestört fühlen. Das bedeutet, dass 

Lautsprecher nur im Bootshaus aufgebaut werden können und ab 22.00 Uhr die Fenster geschlossen bleiben 
müssen. Falls wir auf Grund von Lärmbeläs�gung von der Polizei benachrich�gt werden, fällt eine 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 250,- € an.

• Die im Rahmen des Naturschutzes bestehenden Regelungen und Sperrfristen für das Befahren der Rur und des 
Staubeckens Obermaubach sind unbedingt zu beachten (s. Aushang im Bootshaus).

Allgemeines Verhalten

• Neben dem Bereich für die Gäste haben wir oben unsere Bootshalle mit Kanus, Schwimmwesten, Paddel und 
weiteres Material. Zu diesem Bereich haben nur unsere Mitglieder Zutri�.

• Unsere Vereinsmitglieder können in Absprache mit den jeweiligen Mietern die Toile�en im EG benutzen. 
Schlafräume und Tagesraum bleiben hiervon unberührt.

Nutzung von Bootshalle und Sanitärraum im Erdgeschoss durch Vereinsmitglieder


